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 … wir freuen uns darüber, dass 
es auch kostenlose Tastaturschreib-
trainings-Programme gibt, z.B. unter 
www.tipp10.softonic.de

	 

	 

Editorial

Liebe Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat 
auf den 1. Januar 2011 in 29 Lehrberufen neue Bildungsver-
ordnungen in Kraft gesetzt. Damit sind seit der Einführung 
des Berufsbildungsgesetzes am 1. Januar 2004 beinahe 100 
Berufe neu reglementiert worden. Es ist klar, dass es selbst 
für Berufsbildungsfachleute schwer ist, hier die Übersicht zu 
behalten. Zudem haben nicht nur die Ausbildungsinhalte 
verschiedener Grundbildungen gewechselt, sondern oft auch 
die Berufsbezeichnungen. Vielleicht wussten Sie, dass der 
frühere Beruf Automechaniker/in in Automobil-Mechatroni-
ker/in umbenannt wurde. Diesen Namenswechsel kann man 
gut nachvollziehen, denn das Auto hat eine immense tech-
nologische Entwicklung hinter sich, vom motorgetriebenen 
Gefährt (mitunter mit durchgebrannten Zylinderköpfen) zu 
einem mit Informatik und Elektronik vollgestopften High-Tech-
Fahrzeug, das nur noch in der autorisierten Markenwerkstatt 
gewartet werden kann – mit ABS, ESP, Spurhalteassistent, 
Bordcomputer, Auffahrwarner usw. Aber wussten Sie auch, 
dass der Metzger/die Metzgerin jetzt Fleischfachmann bzw. 
Fleischfachfrau und die früheren Dekorationsgestalter/innen 
Polydesigner/innen 3D heissen?

Wie dem auch sei: In vielen Berufen sind mit der Einführung 
der neuen Bildungsverordnungen die Ansprüche an die Ler-
nenden gestiegen und damit gleichzeitig auch diejenigen an 
die Berufsbildner/innen in den Lehrbetrieben. Jugendlichen, 
die aufgrund ihrer schulischen Vorbildung in einer EFZ-Lehre 
mit Schwierigkeiten in der Berufsfachschule und in den über-

Im Rahmen des neuen Berufsbildungsge-
setzes wurden für das kommende Schul-
jahr folgende Berufe reformiert:

•	 Assistent/in	Gesundheit	und
 Soziales EBA (Pilot)
•	 Augenoptiker/in	EFZ
•	 Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in	EBA
•	 Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in	EFZ	
•	 Baupraktiker/in	EBA
•	 Dekorationsnäher/in	EBA
•	 Drogist/in	EFZ
•	 Fachfrau/-mann	Kundendialog	EFZ
•	 Gebäudereiniger/in	EBA
•	Gebäudereiniger/in	EFZ
•	 Gewebegestalter/in	EFZ
•	 Graveur/in	EFZ
•	 Holzbearbeiter/in	EBA	
•	 Industriekeramiker/in	EFZ
•	 Industriepolsterin/-polsterer	EFZ
•	 Informatikpraktiker/in	EBA
•	 Kaminfeger/in	EFZ
•	 Keramiker/in	EFZ	
•	Maurer/in	EFZ
•	Mediamatiker/in	EFZ
•	 Ofenbauer/in	EFZ
•	 Orthopädieschuhmacher/in	EFZ
•	 Plattenleger/in	EFZ
•	 Plattenlegerpraktiker/in	EBA
•	 Recyclist/in	EFZ
•	 Schuhmacher/in	EFZ
•	 Schuhreparateur/in	EBA
•	 Veranstaltungsfachfrau/-mann	EFZ	
•	Wohntextilgestalter/in	EFZ

EFZ	 =	Eidgenössisches	Fähigkeitszeugnis
(3- oder 4-jährige berufliche Grundbildungen)
EBA	=	Eidgenössisches	Berufsattest
(2-jährige berufliche Grundbildungen)

Detailliertere	Informationen,	Links	zu	Un-
terlagen und Übersicht über alle Berufe 
unter:	www.afbb.bl.ch	(Umsetzung	nBBG)	
resp. www.nbbg.bl.ch

Neue 
Inkraftsetzungen 
Schuljahr 2011/12

Wenn	es	darum	geht,	Lehrstellen	zu	beset-
zen, haben Sie möglicherweise Jugendliche 
vor sich, bei welchen die positiven Eindrücke 
aus der Schnupperlehre durch knappe 
Schulnoten oder Eignungstestresultate ge-
trübt	werden.	Was	nun?	Geben	Sie	diesen	
Jugendlichen einen Lehrvertrag oder ertei-
len Sie Ihnen eine Absage? Genau hier will 
„e Lehr mit Kick“ mithelfen, dass Jugend-
liche den Einstieg in die Berufsausbildung 
erfolgreich bewältigen können.

Lernen in der Freizeit
Der/die	 zukünftige	 Lernende	 verpflichtet	
sich dazu, ab Lehrbeginn in der Freizeit je-
weils am Samstagmorgen (für gewisse Be-
rufe am Montagnachmittag) zusätzlich die 
Berufsfachschule	zu	besuchen.	Dort	können	
die jungen Berufsleute dann ihre schulischen 
Defizite	anpacken,	die	Hausaufgaben	erle-
digen	oder	Prüfungen	vorbereiten.	Dabei	
werden sie von erfahrenen Berufsfachschul-
Lehrkräften betreut. Sie vermitteln den 
Jugendlichen auch nötiges Fachwissen im 
Bereich der Lern- und Arbeitstechnik. 
„e Lehr mit Kick“ ist ein Angebot des Am-
tes für Berufsbildung und Berufsberatung 
Baselland, und deshalb für Lehrbetriebe und 
Berufslernende kostenlos. 

„e Lehr mit Kick“ und Attestausbil-
dungen
Jugendliche, welche eine zweijährige At-
testausbildung absolvieren, werden an den 
Berufsfachschulen bereits individuell ge-
fördert	und	unterstützt.	Diese	fachkundi-
ge	 individuelle	 Begleitung	 (fiB)	 soll	 den	
Lernenden helfen, ihre Ausbildungsziele 
zu erreichen. Um Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden, ist darum „e Lehr mit Kick“ 
klar auf die Förderung von Lernenden 
ausgerichtet, welche eine 3- oder 4-jähri-
ge EFZ-Lehre absolvieren. 

Unterstützung für Betriebe und Berufslernende: „Kick“-Lernende besuchen 
ab Lehrbeginn in ihrer Freizeit zusätzlich die Berufsfachschule und werden 
dort individuell gefördert.

Anmeldung
Bevor Sie eine/n Berufslernende/n fürs Kick 
anmelden, sollten Sie folgende Punkte über-
prüfen:
•	 „e	Lehr	mit	Kick“	steht	Lernenden	offen,	

welche eine 3- oder 4-jährige Berufsleh-
re	mit	EFZ-Abschluss	machen	möchten	
und denen die erfolgreiche Absolvierung 
dieser	Ausbildung	(auch	dank	der	Un-
terstützung durch „e Lehr mit Kick“) 
zugetraut	werden	kann.	Dort,	wo	die	
schulischen Lücken zu gross sind, ist es 
sinnvoller, Jugendliche die zweijährige 
Attestlehre absolvieren zu lassen.

•	 Als	Angebot	des	Kantons	Baselland	steht	
„e Lehr mit Kick“ hauptsächlich Basel-
bieter Lehrbetrieben offen. Falls Lehrbe-
triebe aus den Kantonen Basel oder 
Solothurn Lernende für „e Lehr mit Kick“ 
anmelden möchten, braucht es dazu eine 
Bewilligung durch das jeweilige kanto-
nale Amt für Berufsbildung.

•	 Die	Kick-Anmeldung	wird	zusammen	mit	
dem	Lehrvertrag	ausgefüllt.	Wenn	die	
schulischen Schwierigkeiten erst wäh-
rend der Lehre sichtbar werden, ist keine 
Kick-Nachmeldung mehr möglich. Für 
diese Fälle halten die Berufsfachschulen 
ein breites Angebot an Stütz- und För-
derkursen bereit.

Mehr Informationen
Weitere	umfangreiche	Informationen	zum	
Kick-Programm und die Anmeldeunterla-
gen	finden	Sie	 im	 Internet	unter	http://
www.lehrmitkick.ch. Gerne bin ich auch 
bereit, Ihre Fragen direkt zu beantworten. 
Sie erreichen mich unter „e Lehr mit Kick“, 
Matthias Schürch, Telefon 061 906 88 40 
oder per Mail: matthias.schuerch@sbl.ch

Matthias Schürch

„E Lehr mit Kick”






